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#ST# Aus den Verhandlungen des Schweiz. Bundesrathes.

(Vom 5. Oktober 1863.)

Der Bundesrath hat dem bisherigen Gehilfen des Direktors der
eidg. Münzstätte, Hrn. Eornelins Vo lke rsz aus Dortreeht (Holland),
die nachgesuchte Entlassung von seiner Stelle aus den 10. dieses Monats.
in allen Ehren ertheilt.

(Vom 7. Oktober 1863.)
Der Bundesrath hat sein Vostdepartement ermächtigt :

1) vom 15. dieses Monats an zwischen Lugano und T e s s e r e t e
einen Bostkurs zu erstellen, der jedoch mittelst einer Subvention
anf Rechnuug eines Unternehmers ausgeführt würde.

2) aus den 15. lansenden Monat, resp. 1. Rovember, nachfolgende
Bosteinriehtnngen in Ausführung bringen zu lafseu:
a. Erstellung eines neuen Bostkurses zwischen Scha fs hausen und

Stekborn.
h. Verlängerung des bereits bestehenden Kurses Steckborn-Schaff-

hausen bis naeh Ermatingeu.
(Diese beiden Kurseinriehtungen , sofern die bisherige Damps-

bootsahrt nicht mehr ausgeführt wird.)

Ferner, abgesehen von der Aushebung oder dem Fortbestand
der Dampsbootfahrten :
c. Umwandlung des Kurses Frauenfeld-Stekborn-Konstanz in einen

Kurs M ülhei m -....... tekborn-Konstanz.
d. Erstellung eines neuen Lokalknrses zwischen S te k bor n und

Mülheim.
e. Verlegung des Kurses Mülheim-Krenzlingen-Konstanz auf die

Route Märstetten-Kreuzlingen-Konftanz.
(Ein Kurs Märstetten-Wyl wird später, jedo..h erst nach

gehöriger Korrektion der Strasse Tägerschen Brunschhofen-Wyl
errietet werden.)
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Der Bundesrath hat das .......elegraphenbüreau in F id eri se ra u aus..
gehoben und dagegen sein Vostdepartement ermächtigt, mit der Regierung
von Granbündeu über Errichtung eines Telegraphenbüreaus in Küblis
in Unterhandlung zu treten und unter den üblichen Bedingungen einen
Vertrag abzuschließen.

Mit Rüksicht auf Art. 2, Ziss. 2, und Art. 4 des ^wischen der
Schweig und dem Grossherzogthum Baden am 27. Juli 1852 abge-

^ schlossenen Staatsvertrags ^) hat der Bundesrath die Aushebung des
eidgenossischen Durchfuhrzolles auf dem Rhein, von Basel bis Kon-
stanz, beschlossen, nachdem Baden die von ihm bisher noch bezogenen
Rheinzolle ebenfalls aufgehoben hat.

(Vom 9. Oktober ^1863.)
Der Bundesrath hat die Juspektoren des Genies und der Artillerie,

den Obersten der Kavallerie, so wie den Oberauditor und den Oberfeld-
ar^t in ihren bisher bekleideten stellen bis zum 31. März 1864 be-
stätigt, und zwar:

Hrn. Oberst Hubert , in Gens, als Jnspektor des ̂ e..ies;
,, ,, H e r z ^ ^ ^ in Aarau, ,, ,, der Artillerie,
,, ., O t t, in Zürich, ,, Obersten der Kavallerie,
,, ,, Blosch, in Bern, ,, Oberanditor.
,, ,, Dr. Lehmann, in Bern, als Oberfeldarzt.

^) Siehe eldg. Versammlung , Band III, Sei^e 457.
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